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Donnerstag/ den -z April igor. Viertes Quartal. Den ,z Floréal

Gesetzgebender Rath, -6. Merz.
(Fortsetzung.)

Die Finanzeon.mißlvli erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! Derjenige Theil der Zuschrift der

Dekane und Pfarrer der fünf Classen des ehemaligen

Waadtlanbes, den der gesetzgebende Rath in Folge seines

Décrets vom 14. Mär, igor als einen Finanzgcgcnstand

seiner Finanzcommißion zugewiesen, um vorzüglich über

tie Maßregeln zu Schirmung der Kirchengüter ihren

Bericht zu erMtten, enthaltet eine zweyfaehe Vorstellung ;

die einte bezieht sich auf den Zustand der Religionsdiener,
in Absicht ihrer Gehallsrükstände; die andere aber dernffr
im besondern die Kirchengüter und ihre förmliche Ver-

ìvahrung îvider derselben Veränsserung; beyde find des

folgenden summarischen Inhalts:
G c h a î t s - R à k s l ä n d e.

Seit Iohanni ^799 haben die mehreren Pfarrer des

ehemaligen WaadUandes nur allein den zu ihrem Pftmid-
Einkommen gehörigen Pcnsionswcin erhallen, und das

übrig: bleibe ihnen »och zu entrichten; weil einerseits die

vielen und beträchtlichen Kocnhäustr, welche mir Getreide

angefüllt waren, seil der eingetroffeneu Revolution theils

zu P-ovianticunq fränkischer und helvetischer Truppe»,
theils zu Entrichtung der Penstonen in weniger als lg,
Monaten seyen erschöpft worden; und anderftitâ t e

Aufyebuuz der Zcynden und Bodenzmse, alten wettern
Zupaß veehindeel habe.

Ucberhaapt seyen die Psarreinkünfte sehr gering, und.
von mehreren Pfründen kaum erkiàkiich, um damit den

Unkosten des tlmerhalis des Pfarrers und seiner Haus»
genossen zu dessen. Auch seyen einige Pfründen ohne

Pfrundgüler, und die Pfarrer, denen ihr bestimmtes
Einkomme» rüWndlg ist, in einem solchen Mangel,

daß sie nichts haben, um die ersten Bedürfnisse zum
Unterhalt ihres Lebens zu befriedigen.

Unrer den leidenden seym vorzüglich die alten Pfarrer
und diejenigen, welche eine unerzogene Familie haben, -

am härteste» g-drukt; weil jene zu Besorgung der Psarr-
Verrichtungen einen Vssacjus unterhalten, und demselben

noch einen bestimmten Gehalt in Gelb, aus ihrem
Vermögen zusetzen müssen, ohne ihres Einkommens ge»

miß zu seyn ; und diese, von denen mehrere wenig ode?

gar kein Vermögen besitzen, wegen dem Rükstand ihrer
Pfarreinkmssle, entweder die Erziehung ihrer Kinder
vernachläßige» müssen, oder gar alter Mittel beraubt

sind, irgend etwas sä» dirstlb n ;» vsrw-iid-n.
Keine Ktaße »01» Slaaisdurgern sey von den Folge»

der Revolution so hart gcdrükt, alS die Klaße der Geist»

lichen; die Beamtete und alle in öffentlichen Verrichtn».!

gen stehende Personen, bezichen einen bestimmten Ge»

halt; die Rükstände derselben werden durch den Verkauf
der Nànalgàr gedekt; der Landbürgcr habe wie vor.

hin sciuen hinreichenden Unterhalt von den Landcsprc»

dritten und finer landwirihschaftiichen O-lonomic; der,

Ärbeitsmanü und der Tagiohncr von den Werken ihre?

Hände«?, und der Städter von seinem Gewerbe und

seiner Industrie; nur der Geistliche bleibt in feinet ge.

drängte» Lage ungetröstet, und es werde weder für die

Sicherstelluna seiner Einkünfte für die Zukunft, noch

aber für die Rükstände der vergangene» Zeiten mit Ernst,

gesorgt; und dennoch werde, aller ihrer Leiden ungeach«

tet, keine Rüksicht aus selbige genommen, wenn es um

die Erlragung der bürgerlichen Beschwerden zu thun

sty, sondern für diese und für die lästigen Nstitaireinquar.

ticrungen und sonstigen Anlagen, welche die drückenden

Umstände der Zeit erfodern seyen sie den übrigen Aktiv»

Bürgern gleich gehalten.

Es habe zwar die Regierung, in -der Absicht den
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Geistlichen eine einstweilige Unterstützung zu verschaffen,

die Verfügung anzuordncii für gut befunden; daß die

rüksiändlg gewesenen Bedenzinst für das Jahr 1800

nitl den Nükständen von 1798 und 99 allenthalben mit
Beförderung bezogen, und der Betrag derselben den

Geistlichen ans Rechnung ihrer Gehaltsrükständc, nach

einer verhältnismäßigen Eir.thcilung abgercicht werden

solle; allein wenn auch die ganze Summe der in Helve-

tien eingegangenen Bodenzinft, nur allein zu Bezahlung
der Geistlichen im Canton Leman verwendet werden

sollte, so würde sie gleichwohl nur einen Theil der bc-

trâchtlichen Rükstände decken können, die täglich mehr
anwachsen.

Diesemuach enden sie den ersten Theil ihrer Vorstel-

lung mit der Bitte, einer schleunigen Hilsieistung für das

Vergangene, und einer zwekmäßigen Zusichcrung ihrer
Pfrundeinkünften für das Zukünftige.

Ersatz veräusserter Pfrundgütev, und
Verwahrung gegen fernere Veräus-
se r u n g derselben.

In Beziehung auf diesen besondern Gegenstand ent-

haltet die Zuschrift der Dekane und Pfarrer der fünf
Klaßcn des ehmaligcu Waadtlandes, folgende Bemcrkun-

gen die mit Ansuchen und Verwahrungen begleitet sind.

Mervorderst seyen Güter von Gotlessnftvngcn und

solche » weiche für Geistlich« bestimmt waren und zu

gottesdiensilichcn Handlungen und für Arme verwandt
woiden seyen, als Nalionalgüter veräusterlich erklärt

worden.
Man habe im Jahr 1799 Staats-Zinsschriften von

dem ehemaligen Canton Bern, welche zu Gunsten ver-

schiedcner Pfründen ursprünglich errichtet worden seyen,

«ttänssert, und den berresscnden Geistlichen die Vcrsi-
chcrung gegeben, daß ihnen für die verfallenen und künf.
tig zu verfallenden Zinsen, vergnüglicher Ersatz werde
geleistet werden; die Vcrwaltungskammer ihres Cantons
habe sich aber gegen sie erklärt, daß die Bezahlung
der Gehalte, die die Nation an die Geistlichen zu leiste,,

habe, durch die Erschöpfung der Finanzen eingestellt

worden sey.

Die Pflicht die sie auf sich haben, für die Beybehal-
tung ihrer Rechte zu sorgen, und sich aller Verantwortung
für die Zukunft zu entladen, fodcrc gebieterisch von ihnen,
daß sie sich alles Ernsts verwenden, um das kirwliche
Eigenthum wider jeden Eingrif zu schützen und zu schir.

wen ; daher sie sich berechtigt glauben bey der Gesetzge.

dung alT der kompetenten Behörde einzukommen, lind
mu i gebührendem Anstand zu begehren

Daß die Zinsschriften, welche ursprünglich zu diesen

oder jenen Pfründen bestimmt waren, deren abgelöstes

Capital hinter den vormahligen Amtleuten in ZZerwah.

rung läge, und von dcr Verwalcungslainmer einkaßict

worden ist, zu ihrer ehmaligen Bestimmung wieder er»

sczt werden sollen und dasjenige zu Gunsten dcr Helfer-
stelle zu Morste, welches ebenfalls von dcr Vcrwaltungs.
kammcr sty eingenommen worden wieder nützlich ange-
wendet und mit Natioiialgütcr» unterpfändlich gesichert

werde, und daß endlich die rükständigeu Zinsen von allen

diesen Zmsschnften, den betreffenden Geistlichen ihrer
ursprünglichen Bestimmung gemäß, ohne Verzug möch-

ten kingchändlgl werden.

In Betreff dann der bereits veräußerten und noch zu

veräußernden geistlichen Güter i» dem ehemaligen Waat»

lande, legen sie ihre feyerlichcn Prolcstativnen ab, und

ersuchen den gesetzgebenden Ralh, daß deßhalb i» dem-

Protokoll Meldung geschehen möchte, so wie solches in

dem Capit'.lsprotokolle ebenfalls erfolget sty,

Dcr Endzwck dieser Zuschrift gehl also dahin, Sie
Bürger Gesetzgeber auf die rükständigcn GeHalle der

Geistlichen der ehemaligen Landschaft Waadc und ihre

fürdersame Berichtigung aufmerksam zu machen; so

wie auch den Ersatz des Capicalwecths veräußerter Kir-
chcngüler, mit dcr Vergütung der davon ausstehenden

Zinsen, an die betreffenden Geistliche» zu bewirken, und

künftigen Vcräusscrmigen zuvorzukommen.
Zu wstdcrholicnmalen langten Klagen über den Zu-

stand dcr Geistlichen bey dcr vormaligen Gesetzgebung

ein, und obschon die Klagenden ihre Absichten darum

nicht erreichten, weil die Umstände es nicht erlaubten,

die ihnen versprochene Schadloshaltunq damahls» zu lei-

stcn, so wurden sie dennoch mil de»Versicherung getröstet,

daß man sich bemühen werde, mit möglichster Brsthlcu-

nigung für die Bezahlung ihrer Rükstände zu sorgen.

Auch die dermalige provisorische Gesetzgebung hat inch-

rere ähnliche Zuschriften und Vorstellungen erhalten,

worinnm die Geistlichen nach Hilfe zur Erleichterung

ihrer gedrängten Lage seufzten.

So oft als Ihre Finanzcommißion Anlaß hatte, sich

über diesen wichtigen Gegenstand zu berathen, um die

nöthigen Hilfsquellen auszusuchen, womit diese Rät-'

stände getilW, und die Leidenden einmal befriediget

werden möchten; so oft traten Hil dcruiffc in den Mg-
die von den Zeiknmsiänden erzeugt, auch jede an sich

billige und gerechte Maßnahme, die man zu treffen wil-

lens war, vereiteltem

So wie Ihre Finanzcommißion, so haben auch Si?



Bürger Gesetzgeber, mit wärmster Theilnchmung das

Schiksal dieser ehrwürdigen Klaße von Slaalsdürgern
bedauert, und mit lebhafter Hofnung, einer baldigen
besseren Zukunft entgegen gesehen, um alsdann unge-
säunil die Erfüllung Ihrer gegebenen theuersten Verhelft
suiigen durch die endliche Berichtigung dieser Staats-
schuld zu bewerkstelligen. Sie haben indessen damit den

Anfang gemacht, daß Sie die Beziehung der Bodcnzinse
sur das Jahr »8oo, und die, welche für die Jahre -798
und -799 zu bezahle" anssimrdcn, angeordnet, und den

daherigen Ertrag fur die Geistliche» bestimmt habe».
Allein Bürger Gefctzgcber, fo gerecht und wohlthätig
dicfe einstweilige Verfügung war, fo wenig entsprechend
konnte im Ganzen der Erfolg seyn, weil er den Geist,
iichen nur einen sehr geringen Beytrag auf Rechnung der

vergangenen Rûkstànde verfcyafl, und tce Suüstand
ihrer Einkünfte, dieselbe» mit icdem Tag mehr anhaust
und ihre Noth je länger je dringender macht.

Bürger Gesetzgeber! Sie haben den Grundsatz ange.
Nommen, daß es weder gerecht noch billig wäre, den.

jcniM ihre Belohnung nicht zukommen zu lassen die sie

in Ausoofteimgen und im Dienste deS Vaterlands, wohl
v^dient habe», und die ihnen von dem Staat ist zugesi,

cherl worden. In Gemäßheit dieses Grundsatzes haben
Sie zur Tilgung der Rukstände an die Beamte», wegen
dem Mangel hinreichender Hilfsmittel, und da es die
Umstände nicht anders erlaubten Ihre Zuflucht zu Ver,
äussenmg eines Theils der Staatsgüter genommen,
dieselben zum Verkauf loszuschlagen tekrelirt, und be-

stimmt, daß der Erlös zu Bezahlung dieser Rükstände

verwendet werden solle; und durch diese Verfügung wer-
den nunmehr in sehr kurzer Zeit die Beamtete theils in
baarcmGeld,theils in zinstragenden Delegationen aufdie
restanzlichen Steigerungsfumen gänzlich ausbezahlt seyn.

Aber Bürger Gesetzgeber, auch die Geistlichen haben
dem Vaterlaub mit anhaltender Thätigkeit ihre Bemü- ^

huligen aufgeopfeR. und wo nicht alle,doch die mehrern,
haben ungeachtet ihrer Rükstände, dennoch mit gleichem
Eifer ihtc Amrcpflichlcn erfüllt, und dem Vaterland eben

in den gefährlichst!» Zeiten die wichtigsten Dienste gelei.
stet. Auch ihnen waren ihre Einkünfte vor der Zchend-
Aushebung gesichert, und seither ftyerlichst durch eine

billige Entschädigung ihres Vcrlusts von Staalswegen,
i» leisten zugesagt worden. Eben so dillig, eben io ge-
recht sind daher ihre Ansprüche an den Staat; und dem
noch haben die mehreren von ihnen zwey volle Jahre
und andere mehr noch, von ihrem Gehalte zu fodern,
àvoyl nach, dem Gesetz vom-es. August »798, ihre

Entschädigungen dem Register der gewöhnlichen Ausgm
den der Nation, einverleibt werden sollten, und der Re-
gicrung aufgetragen ward, für ihre Bezahlung unmil-
tclbar oder durch die Vcrwaltungskammern zu sorgen.

Man verwundere sich demnach nicht, wen» sie nach
so langer Zeit und bey der täglichen Zunahme ihres Elend?,
von Ihnen B. Gesetzgeber eine schleunige Hilft begeh,
ren, und um Rettung aus ihrer dringenden Noth bitten.

Sie auf dasjenige zu vertrösten, was in Zukunft von
dem Zchcndausstaiiv möchte eingebracht werden, wäre
sie mit leeren Hvsnmigcn täuschen weil, das davon zu
beziehende in diesem Jahr nicht wohl wird nachgeholt
werden können. Ihre Finanzcommißion glaubt sich un-
gesäumt mil dem Gefttzvorschlag wegen dem Loskauf
der Zehnten beschäftige» zu müssen und obgleich etwas
in demseldea wegen den rükständigcn Zehndcn bestimmt
werben könnte, so wäre es dennoch nicht die Zeit, wo
das Bestimmte eingehen würde, indem die Beziehung
der Abgaben für dieses Jahr, und die allsällige Zchnd»
Ablichtung derjenigen, die sich nicht loßgekaufl haven
werden, dem Grundbesitzer ein mchreres zu thun, für
jezt nicht wohl erlaube» könnten.

In dieser Lage findet Ihre Fmanzcommißion unmaß/
geblich, daß zwar in Betreff der Rükstände der Dekane
und Pfarrer der fünf klaßen der vormaligen Landschaft'
Waabt keine einseitige Verfügung getroffen werden
könne; daß aber hingegen, und da vorgehend schon'-

mehrere ähnliche Zuschriften der Gesetzgebung seyen ein,-
gereicht worden dieser Anlaß benuzt werden soll eine

allgemeine Verfügung zu treffen, durch welche die cinge--

gangene Verpflichtungen des Staais gegen die Geikli.'
chcn, ihre Erfüllung erreichen mögem Zu diesen? Ende

hat Ihre Finanzcommißion die Ehre, Ihnen Bürger'
Gesetzgeber, den folgenden Vv> schlag zu einer Borschaft'
an den Vollziehungsralh, und zwar in gänzlicher lieber,

gehung des Begehrens der Verwahrung gegen Vcräus,'

ftrung der Kirchengürcr, in dem Protokoll Meldung zu>

thun, zu giitfindender Genehmigung oder Abänderung!

vorzutragen: (Die Forts, folgt.)

Finanzmitlis/erium.
Tarif des Verhältnisses d'er fremden Münze,:'

zu den helvetischen, in Betreff der Bezie--
hung des Vifaan Stempeistatt für die vom'
Auslande auf Helvetica gezogenen Wech--
sei driest.

In Gemäßheit des Gesetzes vom n December 18«^
»und des z-. Art, des Beschlusses deS VvllMMgsrachL
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